
CHECKLISTE FÜR AUTOREN 
 

Teilnahme an VÖFA Wettbewerben 
 

• Termine: 
Nennformular (siehe Anhang) ist vom Autor vollständig, richtig und 
unterzeichnet auszufüllen und mit dem Film seinem Klubleiter zu übergeben. 
Der vom Ausrichter vorgegebene Nennungs- und Abgabetermin ist unbedingt  
und ohne Ausnahme einzuhalten, so dass Nennformulare und Filme spätestens 
am Tage des Nennschlusses beim Ausrichter eintreffen. 
Nicht rechtzeitig eintreffende Meldungen/ Filme werden vom Bewerb 
ausgeschlossen. 
Begründung: Der Ausrichter kann nur dann den Wettbewerb termingerecht 
vorbereiten und durchführen, wenn er rechtzeitig in den Besitz der Meldungen/ 
Filme gelangt. Das kann auch Deinen Klub als Ausrichter einmal treffen! 
 

• Ausstattung für Filme auf magnetischen oder digitalen 
Speichermedien (miniDV) 

Innerhalb von 30 Sekunden nach Kassettenbeginn : 
Standardvorspann oder 1 Sekunde Startmarke (Farbbalken oder 3 senkrechte 
Streifen. 
nach der Startmarke 10 Sekunden Schwarzbild dann  Filmbeginn 
nach Filmende : nach ca. 10 Sekunden Schwarzbild 3 waagrechte weiße 
Streifen oder Frame. 
 
Jede Videokassette darf nur einen Film enthalten. 
 
 
 
Die Behältnisse von Videokassetten und die Videokassetten selbst müssen 
mit folgenden Daten (konform mit dem Nennformular) versehen sein: 
 
 
Klub:................................ 
 
Filmtitel:.......................... 
.......................................... 
Autor:.............................. 
Format:   4:3  oder  16:9 
Länge:......................Min. 



Fremdmaterial ist im Vor- oder Nachspann zu nennen (Dauer und Quelle) 
 
Jeder Werbe-Hinweis (Filmmaterial, Kamera, andere Geräte und Hilfsmittel) ist 
unzulässig. 
 
Der Autor haftet allein für etwaige Verstöße gegen strafrechtliche Verbote oder 
urheberrechtliche oder andere gesetzliche Bestimmungen. 
 
Bei den Staatsmeisterschaften ist ANNEX 7.1.2 der Wettbewerbs-
Bestimmungen zu beachten! 
 
 

• Weitere Zulassungsbeschränkungen : 
 
Filme dürfen nicht schon vorher an einem Regional- Wettbewerb oder an 
einer STM teilgenommen haben. 
 
Zwischen Fertigstellung und Regional-Wettbewerb oder STM dürfen 
höchstens zwei Jahre liegen. 
 
Anhang : Nennformular 
 

 
 
 


